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Vorwort

Trotz des Vorwurfs der Begriffsjurisprudenz nimmt im deutschen Recht der 
Streitgegenstand noch immer eine Schlüsselrolle bei der Bewältigung zivilpro-
zessualer Fragestellungen ein. Die jahrzehntelange Auseinandersetzung um 
seine Bestimmung wurde durch die Entwicklung auf europäischer Ebene in 
Gestalt der „Kernpunkttheorie“ des EuGH neu entfacht. Obgleich diese pri-
mär die Koordinierung grenzüberschreitender Parallelverfahren nach Art. 27 
EuGVVO im Blick hat, könnte ihre dogmatische Sprengkraft langfristig Fol-
gen für das nationale Streitgegenstandsverständnis haben. Die vorliegende Stu-
die hatte sich deswegen damit zu beschäftigen, inwieweit bei der Ermittlung 
der Streitgegenstandsidentität in Zukunft einer weiten, auf den gemeinsamen 
„Kernpunkt“ bzw. funktional abgegrenzten Lebenssachverhalt ausgerichte-
ten Betrachtungsweise gefolgt werden sollte, wie sie auch angloamerikanischen 
Vorstellungen entspricht. Im Ergebnis wird einer Sichtweise der Vorzug gege-
ben, die den konkreten Interessenkonfl ikt der Parteien betont, der dem Verfah-
ren seine rechtliche Prägung verleiht.

Die Arbeit ist im Januar 2009 von der Juristischen Fakultät der Universität 
Regensburg als Habilitationsschrift angenommen worden. Für die Veröffent-
lichung wurden die Nachweise auf den neuesten Stand gebracht sowie wich-
tige Rechtsprechung und Literatur bis Mai 2011 berücksichtigt. Insbesondere 
konnte noch auf den Kommissionsvorschlag für eine Neufassung der EuGVVO 
vom 14.12.2010 an verschiedenen Stellen eingegangen werden.

In besonderer Weise danken möchte ich meinem hochverehrten akademi-
schen Lehrer, Herrn Prof. Dr. Herbert Roth, der das Entstehen der Schrift über 
die Jahre hinweg gefördert und in ständigen Gesprächen mit Rat und Ermuti-
gung begleitet hat. Im Rahmen meiner Tätigkeit als Assistent an seinem Lehr-
stuhl erhielt ich jede erdenkliche Förderung für meinen weiteren wissenschaft-
lichen Weg. Herzlich danken möchte ich auch dem Zweitgutachter, Herrn Prof. 
Dr. Andreas Spickhoff, für die schnelle Erstellung seines Votums, aber auch für 
manch aufmunterndes Wort. Dank gilt darüber hinaus den übrigen Mitgliedern 
des betreuenden Fachmentorats, Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. Peter Gottwald und 
Prof. Dr. Robert Uerpmann-Wittzack, sowie der gesamten juristischen Fakultät 
der Universität Regensburg für ein unkompliziertes und rasches Verfahren. Für 
einige weiterführende Gespräche danke ich Herrn Rechtsanwalt Roman Sachs 
und Herrn Dr. Maximilian Seibl.
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Die Arbeit wurde im Jahre 2009 mit dem Habilitationspreis des Vereins der 
Freunde der Universität Regensburg e.V. ausgezeichnet, wofür ich ebenfalls 
herzlich danke. Danken möchte ich darüber hinaus dem Förderungs- und Bei-
hilfefonds Wissenschaft der VG WORT für die Gewährung eines großzügigen 
Druckkostenzuschusses. Sehr verbunden bin ich auch Herrn Dr. Franz-Peter 
Gillig für die Aufnahme der Arbeit in die Reihe Jus Privatum. Schließlich haben 
sich die Mitarbeiter an meinem Konstanzer Lehrstuhl (Tobias Bailer, Verena 
Bauer, Peter Gaedeke, Marilen Hilbert und Erika Köhler) große Verdienste bei 
verschiedenen Korrekturarbeiten und bei der Herstellung des abschließenden 
Layouts erworben.

Von Herzen aber danke ich meiner stets verständnisvollen Frau sowie mei-
nen Eltern. Ihnen und meinem Sohn Ludwig widme ich diese Arbeit.

Konstanz, im September 2011  Christoph Althammer

Vorwort
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Einführung

§ 1 Aufgabenstellung

Jede neue Schrift zum Streitgegenstand begegnet angesichts der Fülle einschlä-
giger Literatur hohem Erwartungs- und Rechtfertigungsdruck.1 Obgleich es 
sich dabei nach wie vor um einen der Schlüsselbegriffe bei der Bewältigung zi-
vilprozessualer Fragestellungen handelt2, wurde in jüngster Zeit eine intensive 
Befassung mit dem Phänomen Streitgegenstand als nicht (mehr) lohnend3 bzw. 
in ihrer praktischen Bedeutung als zu gering empfunden.4 Auch der BGH hat 
den „Streit um den Streitgegenstand“ bereits als unfruchtbar bezeichnet.5 Die 
Wogen der wissenschaftlichen Auseinandersetzung der Nachkriegsjahre haben 
sich geglättet6 und die praktischen Ergebnisse weitgehend angenähert.7 Trotz 
des Siegeszugs der prozessualen zweigliedrigen Streitgegenstandslehre8 ist je-

1 Vgl. Detterbeck, Streitgegenstand, S. 1: „Eine weitere zivilprozessuale Arbeit stünde 
deshalb unter einigem Rechtfertigungsdruck.“

2 Etwa, Rödig, Theorie, S. 184, im Anschluss an Grunsky, Grundlagen, S. 21: „Angel-
punkt“ des Prozessrechts; Stein/Jonas/H. Roth, ZPO, vor § 253 Rn. 14; Zöller/Vollkommer, 
Einl. Rn. 60: „zentraler Begriff des Zivilprozesses“. Unter den „Klassikern“ zivilprozessualer 
Qualifi kationsschriften nimmt dieses Thema einen besonderen Platz ein: vgl. Nikisch, Der 
Streitgegenstand im Zivilprozeß (1935); Schwab, Der Streitgegenstand im Zivilprozeß (1954); 
Habscheid, Der Streitgegenstand im Zivilprozeß und im Verfahren der freiwilligen Gerichts-
barkeit (1956);  Henckel, Parteilehre und Streitgegenstand im Zivilprozeß (1961); Georgiades, 
Die Anspruchskonkurrenz im Zivilrecht und Zivilprozeßrecht (1968); Rim mels pacher, Mate-
riellrechtlicher Anspruch und Streitgegenstandsprobleme im Zivilprozeß (1970).

3 In diesem Sinne Musielak/Musielak, ZPO, Einl. Rn. 68. 
4 Etwa Frank, Anspruchsmehrheiten, S. 9; Jacobs, Gegenstand des Feststellungsverfahrens 

(2005), S. 200; A. Blomeyer, ZZP 75 (1962), 3: Der Streit gehöre zur Zuständigkeit der Rechtsphi-
losophie;  Henckel, in: FS Schwab, S. 213 ff. weist darauf hin, dass Prozessrechtstheo rien nicht 
zum Selbstzweck werden sollten, sondern dort ansetzen müssten, „wo prak tische Probleme zu 
lösen sind.“ Vgl. auch Leipold, Nihon Hogaku 27 (1977) Nr. 1, S. 2 f.: nicht das Zentralproblem 
des Zivilprozesses; Schlosser, ZPR, Rn. 425: Im Ergebnis sei nur die  Praxis durch ständig neue 
Theorien verwirrt worden; vgl. auch Prütting in: Prütting/Gehrlein, ZPO, Einl. Rn. 19. 

5 BGH Warn. 1970 Nr. 21, S. 48; vgl. dazu Musielak, Grundkurs, Rn. 148. 
6 Habscheid, in: FS Schwab, S. 181 ff. 
7 Prütting, in: FS Beys II, S. 1273.
8 Dies gilt auch für Österreich, OGH IPRax 2002, 410; zur zweigliedrigen Streitgegen-

standslehre ausführlich Stein/Jonas/H. Roth, ZPO, vor § 253 Rn. 11 f.
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doch zu keinem Zeitpunkt völlige Einigkeit erzielt worden.9 Und obgleich sich 
mit diesem zweigliedrigen Streitgegenstandsverständnis in der Praxis viele Fra-
gen zufrieden stellend lösen lassen, beginnen Unbehagen und Kritik bereits bei 
der Konturierung eines nur schwer fassbaren Lebenssachverhalts als ein dem 
Klageantrag gleichwertiges Bestimmungselement. Darüber hinaus fordern ma-
teriellrechtlich orientierte Ansätze ständig dazu auf, den prozessualen Primat 
zu überdenken.

Mit ungeahnter Vehemenz neu entfacht wurde die nationale Streitgegen-
standsdiskussion in Deutschland und Österreich wieder durch den „Euro-
päischen Paukenschlag“: Mit der in den Entscheidungen Gubisch/Palumbo 
bzw. Tatry10 vom EuGH entwickelten Kernpunkttheorie hat der Gerichtshof 
bekanntlich dogmatisches Neuland beschritten. Wenngleich hierfür in den 
nationalen Verfahrensordnungen nicht unmittelbar Vorbilder existieren, 
kann eine gewisse Nähe zum romanischen Rechtskreis nicht geleugnet wer-
den. Durch diese Entwicklung auf europäischer Ebene ist erstmals das Merk-
mal in den Mittelpunkt der Diskussion gerückt, das gemeinhin als fester Pa-
rameter aller nationalen Streitgegenstandslehren galt: der Klageantrag. Der 
EuGH vermeidet in seiner Rechtsprechung zu Art. 21 EuGVÜ (Art. 27 
EuGVVO) parallele Verfahren vor den Gerichten verschiedener Vertrags- 
bzw. Mitgliedsstaaten und hieraus resultierende unvereinbare Entscheidun-
gen, indem er die Identität des (prozessualen) Anspruchs nicht mehr am for-
mellen Klageantrag bemisst, sondern auf den Kernpunkt der Prozesse achtet. 
Bereits diese Entwicklung hätte Anlass für eine neue Studie geboten, da we-
der die Richtigkeit noch der Umfang der Kernpunktlehre als geklärt gelten 
können.11 Wenngleich die Rechtsprechung des EuGH vor allem parallele Ver-
fahren betrifft, ist sie dennoch so revolutionär, dass mit ihr die deutsche Streit-
gegenstandslehre insgesamt ins Wanken geraten könnte. Diese Entwicklung 
hat Rolf Stürner vor mehr als zehn Jahren zu einer viel zitierten Äußerung 
veranlasst: 

„Niemand kann ernsthaft annehmen, dass dieser gemeineuropäische prozessuale An-
spruchsbegriff die herkömmliche deutsche Streitgegenstandslehre unberührt lassen wird, 
wobei man die heraufdämmernde Orientierung am französischen und englischen Recht 

9 Vgl. Rödig, Theorie, § 45, S. 185, der die Bildung einer splendid isolation durch die Wis-
senschaft moniert. Ansätze einer für den Zivil- und Strafprozess übergreifenden Betrach-
tungsweise fi nden sich hingegen bei Baumann, ZZP 69 (1956), 356 ff.

10 EuGH, Urt. v. 8. 12. 1987, Rs. 144/86 – Gubisch Maschinenfabrik/Giulio Palumbo, Slg. 
1987, 4861 = IPRax 1989, 157 (Schack); EuGH, Urt. v. 6. 12. 1994, Rs. C-406/92 – The Tatry/
The Maciej Rataj, Slg 1994 I- 5439. Vgl. hierzu Prütting, in: FS Beys II, S. 1274.

11 Kritisch auch R. Stürner, RabelsZ 69 (2005), 250: „Thus, the European Court of Justice 
has established within the framework of the Brussels Regulation a res judicata doctrine that 
tends to follow the common law model of issue preclusion and to expand the res adjudicata ef-
fect to material elements of a judgment, though as of now many questions remain open and 
undecided.“ 
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entweder als Rückkehr zu einem gemeineuropäischen ius commune begrüßen oder als 
Rückschritt im Sinne eines Verlustes an Rechtsklarheit kritisieren kann. Jedenfalls ist 
auch in der Streitgegenstandslehre die Zeit dogmatischer Unschuld und systematischer 
Konstruktion vorbei – die Arbeiten der früheren und späteren Nachkriegszeit könnten so 
heute nicht mehr geschrieben werden.“12

Mit der Vorstellung, Streitgegenstand sei der jeweilige Kernpunkt des Verfah-
rens, rückt der EuGH zweifellos in die Nähe der Rechtskraftlehre Sa vignys13, 
der den Blick auf das im Streit befi ndliche Rechtsverhältnis als Ganzes rich-
tete.14 Beys hat sich deswegen in diesem Kontext – nicht zu Unrecht15 – die 
Frage erlaubt, ob es sich bei der deutschen prozessualen Streitgegenstandslehre 
und der damit verbundenen Ablehnung jeglicher Rechtskraftwirkung der Ent-
scheidungsgründe um eine rationale Behandlung des Problems oder bloß um 
die letzte hoffnungslose Verteidigung einer im internationalen Bereich verlore-
nen Sache handle.16 Allerdings treten dieser europäischen Entwicklung gegen-
läufi g internationale Modellordnungen wie die Principles of Transnational Ci-
vil Procedure wieder für den Grundsatz der Parteidisposition ein und halten 
an der Bedeutung des Klageantrags fest.17 Die vorliegende Schrift hat deswe-
gen auch zu klären, ob sich der dogmatischen Sprengkraft der Kernpunktrecht-
sprechung des EuGH mit den Instrumentarien nationaler Prozessualistik Herr 
werden lässt oder ob es langfristig ihrer Rezeption in den Mitgliedstaaten, ins-
besondere in Deutschland, bedarf.18

Zweifellos geraten statische Konstrukte wie der als „Lieblingskind der Be-
griffsjurisprudenz“ geschmähte19 deutsche Streitgegenstandsbegriff immer 

12 R. Stürner, in: FS Lüke (1997), S. 836: Der Modellentwurf der Storme-Kommission 
stehe eher in der romanischen Tradition. Dass der EuGH mehr in diese Richtung tendiere, 
liege auch an der französischen und englischen Amtssprache. Eine ähnliche Prognose trifft 
Zöller/Vollkommer, ZPO, Einl. Rn. 91: „Unter dem Einfl uss des europäischen Rechts wird 
wohl ein rein ‚prozessualer‘ Einheitsbegriff nicht unverändert aufrechtzuerhalten sein.“ 

13 Angedeutet von Rüßmann, ZZP 111 (1998), 401, 421: Weg zurück zu Sa vigny; zur 
Rechtskraftlehre von Sa vigny vgl. Gaul, in: FS Flume, S. 471 ff.; unten § 5 II. 

14  Reischl, Die objektiven Grenzen, S. 64.
15 Vgl. auch die Stellungnahme von Hess, in: Heiderhoff, Diskussionsbericht, ZZP 111 

(1998), 455 ff., der in den engen deutschen Rechtskraftvorstellungen einen Wettbewerbsnach-
teil auf nationaler Ebene erkennen will.

16 Beys, in: Die Dialektik des prozessualen Rechts, Bd. III, S. 70 f.: „Die deutsche (zwei-
gliedrige) prozessuale Streitgegenstandstheorie war zu ihrer Blütezeit eine wirkliche wissen-
schaftliche Errungenschaft. Aber die praktischen Bedürfnisse des modernen internationalen 
Marktverkehrs als Ziel der europäischen Konvergenz scheint diese Theorie nicht befriedigen 
zu können.“

17 Hierzu Stürner, ZZP Int 11 (2006), 381 f.; ders. RabelsZ 69 (2005), 201 f.; allgemein zur 
Parteidisposition ders., in: FS Heldrich (2005), S. 1064 ff.

18 Stein/Jonas/H. Roth, ZPO, vor § 253 Rn. 15.
19 Ekelöf, ZZP 85 (1972), 145. Diese Aussage wird den mit dem Streitgegenstandsbegriff 

zusammenhängenden Sachfragen aber nicht gerecht. Vgl. zu dieser Gefahr Detterbeck, Streit-
gegenstand, S. 1; kritisch auch Böhm, in: FS Kralik, S. 83 f.
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